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Strukturdefizite und Bewertung  
von (künstlichen) Seen
Konsequenzen für die Gewässerentwicklung

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie setzt das Ziel, für alle Gewässer einen guten ökologischen und 
chemischen Zustand oder ein gutes ökologisches und chemisches Potenzial zu erreichen. Der ökologi-
sche Zustand oder das ökologische Potenzial werden anhand biologischer Qualitätskomponenten 
bewertet. Für die Habitatqualität und -vielfalt aquatischer Lebensräume sind jedoch die morphologischen 
(strukturellen) und hydrologischen Verhältnisse im Gewässer ganz wesentlich. Deshalb werden hydro-
morphologische Qualitätskomponenten unterstützend zur Bewertung herangezogen. Bei den künstlichen 
Seen, die in Nordrhein-Westfalen vorherrschen, gibt es dort oft erhebliche Defizite. Deshalb setzen da 
auch viele Verbesserungsmaßnahmen an.

Nach Anhang V der Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) und nach Oberflächenge-
wässerverordnung (OGewV) sollen Seen 
ab 50 Hektar Seefläche anhand von drei 
Komponenten in der Qualitätskomponen-
tengruppe „Morphologie“ von Wasser-
körpern klassifiziert und unterstützend für 
die biologische Bewertung herangezogen 
werden:

 ❱ Tiefenvariation, 

 ❱ Menge, Struktur und Substrat des Bo-
dens sowie 

 ❱ Struktur der Uferzone.

Die Struktur der Uferzone („Uferstruk-
tur“) soll nachfolgend im Blickpunkt ste-
hen. Hier wirken anthropogene Einflüsse 

der Landnutzung im Umfeld eines Sees 
ein – wie Uferverbau und Schädigung 
der Uferstruktur. Zudem werden mögli-
che Schäden in der Ausbildung der Flach-
wasserzone, insbesondere beim Röhricht, 
sichtbar (Abb. 1).

Das Seeufer bildet den mehr oder minder 
gut abgrenzbaren Übergangsraum zwi-
schen dem Gewässer und dem angrenzen-

Abb. 1: Kiessee Naunhoff. Foto: biota
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den Land oder auch dem Land einer Insel. 
Es zeichnet sich durch einen ausgespro-
chenen Übergangscharakter und eine hohe 
hydrologische Dynamik aus. Das macht 
das Seeufer zu einem Landschaftselement 
mit hohem Stoff- und Energieaustausch. 

Aus ökologischer Sicht ist die Bedeutung 
des Seeufers als Lebensraum hervorzu-
heben – sie ist auch deshalb außerordent-
lich hoch, weil durch das Aneinandergren-
zen und Interagieren ganz unterschied-
licher Ökosysteme ein ausgesprochener 
Ökotoncharakter zustande kommt. In der 
Limnologie ist für die Uferzonen der Be-
griff „Litoral“ (lat. litus – Ufer, Küste) ge-
bräuchlich, was den durchlichteten Be-
reich der Unterwasserbodenregion um-
fasst (Schwoerbel 1993).

Strukturdefizite von 
 künstlichen Seen

Die Anlage künstlicher Seen verfolgt im-
mer einen Nutzungszweck, der damit ent-
scheidenden Einfluss auf die Gestalt der 
Seen nimmt. Die Struktur künstlicher 
Seen ist ohne entsprechende Maßnahmen 
daher im Regelfall naturfern oder -fremd. 
Als strukturelle Kennzeichen der Typen-
gruppe Bagger- und Tagebau(rest)seen 
sind zu nennen, dass Form, Breite, Tiefe, 
Breiten- und Tiefenvarianz nicht natur-
nah sind (Abb. 2). Zudem sind eher steile 
Ufer charakteristisch; Flachwasserzonen 
fehlen dagegen häufig. Meistens sind auch 
die Uferlinien kurz und arm an Buchten. 
Künstliche Seen weisen in der Mehrzahl 
keinen oberirdischen Zu- und Abfluss auf, 
verfügen aber im Regelfall über eine gute 
Grundwasseranbindung.

Im Umfeld der künstlichen Seen gibt es 
häufig Wege, Plätze und andere Belastun-
gen am Ufer und im Umfeld – zum Bei-
spiel durch Freizeiteinrichtungen. Auch 
ist zu bemerken, dass es gerade bei Tage-
bauseen häufig Probleme mit der Wasser-
qualität gibt (insbesondere Versauerung, 
Verockerung).

Je nachdem, für welchen Zweck ein 
künstliches Gewässer entstand und wie 
es sich historisch entwickelt hat, kann 
das Seeufer gegebenenfalls aber sogar 
natur nah ausgebildet sein. Ansonsten be-
inhalten künstliche Seen grundsätzlich 
den gleichen anthropogenen Formen-
schatz, wie er auch bei veränderten See-
ufern vorkommt. Im Regelfall weisen 
die künstlichen Seeufer folgende Ausprä-
gungsformen auf, die allein oder in Kom-
bination vorkommen können: 

 ❱ Die Ufer sind abgegraben oder bestehen 
aus Kulturböden (künstlich aufgetra-
gene oder aufgeschüttete Böden) oder 
sind mit ihnen überprägt.

 ❱ Gerade in Tagebauseen sind die Ufer 
häufig künstlich gesichert durch Geo-
textil oder verdichtete Böden, da die 
Ufer gegen den Grundwasseranstieg 
nach Nutzungsaufgabe instabil sind.

 ❱ Die Ufer sind mit künstlichen oder na-
türlichen Materialien gestaltet (Ufer-
mauern, Spundwände, Holzverbau 
usw.). 

 ❱ Die Vegetationsausprägung ist verän-
dert, d. h. die Ufervegetation ist nicht 
natürlich oder naturnah.

 ❱ Wasserstände, Strömungen und Wel-
lenbewegungen sind verändert. Dies 
wird zum Teil im Bereich der Quali-
tätskomponentengruppe „Wasserhaus-
halt“ nach Wasserrahmenrichtlinie/
Oberflächenwasserverordnung erfasst.

Hydromorphologische 
Bewertung

Hydromorphologische und Wasserrah-
menrichtlinien konforme Bewertungs- 
oder Klassifizierungsmöglichkeiten er-
geben sich auch für künstliche Seen und 
deren Uferstruktur unter anderem aus der 
Verfahrensanleitung für eine uferstruk-
turelle Gesamtseeklassifizierung (Über-
sichtsverfahren der Bund-/Länderarbeits-
gemeinschaft Wasser, LAWA; Mehl et al. 
2015 a, b, 2017 a, b). Dieses bereits viel-
fach erprobte Übersichtsverfahren baut 
auf verschiedenen, national und interna-
tional bewährten Ansätzen und Verfahren 
auf und führt diese zu einem nun bundes-
weit einheitlichen Verfahren zusammen. 
Es wurde unter anderem auf folgende Ver-
fahren zurückgegriffen: 

 ❱ SUK-Verfahren: Strukturzustand der 
Ufer von Seen (Informus 2004)

 ❱ LHS: Lake Habitat Survey (Rowan et 
al. 2006)

Abb. 2: Tiefenlinien nach Echolotdatenauswertung des Bagger-/Kiessees Naunhof (Land Sachsen). 
Quelle: biota (2016)
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 ❱ HMS: Hydromorphologische Über-
sichtserfassung, Klassifikation und Be-
wertung von Seeufern (Ostendorp et al. 
2008)

 ❱ IGKB: Angepasstes Litoral-Modul des 
Bundesamtes für Umwelt der Schweiz 
(BAFU) zur limnologischen Bewer-
tung der Ufer- und Flachwasserzone 
des Bodensees (Bodenseeverfahren, 
IGKB 2009)

 ❱ SFI: Lake Shorezone Functionality In-
dex (Siligardi et al. 2010)

 ❱ Lake-MImAS: Morphological Impact 
Assessment System (Rowan et al. 
2012)

Abgrenzung der Uferzonen

Das LAWA-Übersichtsverfahren sieht 
eine Einteilung des Ufers in die nachfol-
genden drei Zonen vor (Abb. 3).

Flachwasserzone (aquatischer Bereich): 
Soweit vorhanden umfasst sie den see-
wärtigen Teil des Ufers beziehungsweise 
bedeutsame Teile des Litorals. Die Flach-
wasserzone endet im Bereich einer Hang-
unstetigkeit, also dem Übergang zum 
rasch in die Tiefe abfallenden Seeboden. 
Bei flachen Seen oder sehr weit in Rich-
tung Seemitte reichenden Litoralbereichen 
endet die Zone auch durch pragmatische 
Festsetzung. Die Flachwasserzone ist per-
manent wasserbedeckt. 

Uferzone (amphibischer Bereich): Diese 
Zone umfasst den Übergangsraum zwi-
schen Seewasser und umgebendem Land. 
Sie unterliegt wechselnden Wasserstän-

den und dem Wellenschlag („Brandungs-
zone“). Die räumlich-zeitliche Variation 
der Uferzone bildet mithin ein bestim-
mendes Merkmal.

Umfeldzone (terrestrischer oder semi
terrestrischer Bereich): Diese Zone um-
fasst den landwärtigen Bereich des Ufers. 
Sinnvoll erscheint eine Unterscheidung 
in die engere Zone (die unmittelbar an-
grenzenden Landbereiche) und in eine er-
weiterte Zone (die entfernteren Bereiche). 
Beide sind unter anderem für unmittelbare 
Stoffeinträge in die Seen relevant, zum 
Beispiel durch Bodenerosion oder durch 
Frostverwitterung in Gebirgslagen. Die 
Umfeldzone wird normalerweise nicht di-
rekt durch das Seewasser beeinflusst. Al-
lerdings steht gegebenenfalls vorhandenes 
Grundwasser regelmäßig im geohydrauli-
schen Kontakt und Austausch. 

Diese Zonen werden im Verfahren räum-
lich gegeneinander durch entsprechende 
Konventionen abgegrenzt. So reicht die 
Flachwasserzone bis zu einer Tiefe von 
einem Meter (1-m-Tiefenlinie). Ihre ma-
ximale Ausdehnung, also die Entfer-
nung von der Uferlinie bis zur seewärti-
gen Begrenzung, beträgt 100 Meter. Die 
minimale Ausdehnung der Flachwasser-
zone beträgt fünf Meter. Häufig sind die 
zur Verfügung stehenden Höhendaten im 
Flachwasserbereich nahe dem Ufer sehr 
ungenau. Eine Mindestbreite von fünf 
Metern gewährleistet, dass alle relevanten 
Strukturen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erfasst werden. Die landseitige Grenze 
der Flachwasserzone bildet die mittlere 
Niedrigwasserlinie (MNW entsprechend 
Pegeldaten) oder gegebenenfalls eine am 
Luftbild erzeugte „sinnvolle“ Uferlinie.

Die Uferzone erstreckt sich dagegen 
von der mittleren Niedrigwasserlinie 
(MNW) bis zur mittleren Hochwasserlinie 
(MHW). Bei fehlenden Pegeldaten kann 
die Ausdehnung der Uferzone auch an-
hand der Vegetation oder anderer Struk-
turen abgeschätzt werden; sie reicht dann 
von der mittleren Niedrigwasserlinie oder 
der Uferlinie 15 Meter landwärts. Dort 
schließt sich die Umfeldzone an die Ufer-
zone an, deren Breite auf 100 Meter fest-
gesetzt wird.

Bildung von Uferabschnitten

Nach der Verfahrensanleitung werden ent-
lang des Seeufers möglichst homogene 
(oder quasihomogene) Abschnitte gebil-
det. Die Uferabschnitte sollen möglichst 
einen einheitlichen Seeufertypus (nach 
Neigung und Bodenart) aufweisen, die 
Belastungssituation soll nicht wechseln, 
die Exposition (Himmelsrichtung) sowie 
die Lage von Zu- und Abläufen (ggf. ein-/
ausmündende Fließgewässer) ist zu be-
rücksichtigen. Die Abschnittsgrenzen sol-
len möglichst orthogonal zur Uferlinie, 
aber immer nach dem Prinzip der Zweck-
mäßigkeit gesetzt werden. 

Bewertung der Uferzonen  
und -abschnitte

Die Uferabschnitte werden anhand ihrer 
Haupt-Belastungskriterien bewertet. Das 
sind je nach Zone: Veränderung des Röh-
richts, Schadstrukturen, Uferverbau und 
Landnutzung (Abb. 4). Die Auswahl der 
einzelnen Klassifizierungskriterien rich-

Abb. 4: Struktur und Raumindikation des Klas-
sifizierungsverfahrens des LAWA- Über sichts-
verfahrens (geändert nach Mehl et al. 2015 a); 
die roten Rahmen zeigen an, welche Belas-
tungskriterien in welcher Uferzone bewertet 
werden.
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Abb. 3 : Raumzonierung der Seeufer, Bedeutung der Seeuferstruktur (MHW = mittleres Hochwasser, 
MNW = mittleres Niedrigwasser). Quelle: nach Mehl et al. (2015 a), verändert
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tete sich danach, dass für alle drei Ufer-
zonen differenzierte, belastungsanzei-
gende Kriterien aufgestellt werden. Da-
bei standen die hydromorphologische 
und vor allem die biologische Kausalität 
( Ursache-Wirkung im Sinne ökologischer 
Belastungen) im Vordergrund. Die Krite-
rien sollten zudem möglichst einfach und 
durch Interpretation von Geodaten und 
Luftbildern klassifizierbar sein („Über-

sichtsverfahren“). Jedes Kriterium wird 
in der Verfahrensanleitung (Mehl et al. 
2015 a) fachlich erläutert, steckbriefhaft 
charakterisiert (einschließlich Klassifizie-
rungsvorschrift) und zudem in der Anlage 
„Bearbeitungsalgorithmen und -verfah-
rensweisen“ (Mehl et al. 2015 b) bezüg-
lich methodischer Details erläutert.

Die abschließende Klassifizierung erfolgt 
einzeln für jeden Seeuferabschnitt adäquat 
zur bekannten fünfstufigen Skala (Quality 
Status Code) entsprechend Anhang V der 
Wasserrahmenrichtlinie: von 1 – unver-
ändert bis sehr gering verändert – bis 5 – 
sehr stark bis vollständig verändert. Dies 
kann über zwei Varianten erfolgen:

Abb. 5: Ergebniskarten der Seeuferstruktur-
klassifikation mithilfe des LAWA-  
Übersichtsverfahrens für den Kiessee Naunhof, 
Sachsen, aus biota (2016)
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 ❱ Berechnungsverfahren: Bei Vorliegen 
quantifizierbarer Datensätze erfolgt die 
Klassifizierung quantitativ mit festge-
legten Klassengrenzen. 

 ❱ Expertenbewertung: Alternativ kann 
semiquantitativ oder durch Experten-
urteil (durch Wertstufen oder verbal- 
argumentativ untersetzt) klassifiziert 
werden.

Für die Teilräume der Flachwasserzone 
und der Uferzone werden die Einzelklas-
sifizierungen dabei nach dem „worst- case-
Prinzip“ jeweils zu einer Klasse zusam-
mengeführt. Das heißt, nur die schlech-
teste Klassifizierung je Teilraum wird 
damit gewertet. Abbildung 5 zeigt bei-
spielhaft die Ergebnisse der Uferstruktur-
bewertung nach diesem Verfahren für ei-
nen Kiessee.

Möglichkeiten der 
Gewässerentwicklung

Bereits bei der Genehmigung der Abbau-
maßnahmen sollte berücksichtigt werden, 
dass die Rekultivierungsmaßnahmen auf 
möglichst naturnähere Verhältnisse der 
Seemorphologie und insbesondere der 
Seeuferstruktur zielen. Aber auch bei be-
stehenden Seen gibt es prinzipiell Hand-
lungsoptionen, um das Gewässer naturnä-
her zu entwickeln. Hilfe, Anleitung und 
Erklärung geben hier einschlägige Fach-
standards der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e. V. (insbesondere DWA-M 615 und 
DWA-M 618).

Insbesondere folgende wörtlich zitierte 
Gestaltungshinweise des DWA-Merkblat-
tes M 615 in Bezug auf die Uferstruk-
tur von Bagger- und Tagebauseen können 
helfen, den Gewässerzustand zu verbes-
sern (siehe auch Abb. 6): 

 ❱ „Eine Bepflanzung ist nur dort vorzu-
nehmen, wo sie funktionell notwendig 
ist (z. B. Ufersicherung durch Weiden 
und Erlen, Sichtschutz, Vogelschutzge-
hölz) oder eine gewünschte Entwick-
lung beschleunigen soll. Für derartige 
Initialpflanzungen ist stets bodenstän-
diges Pflanzgut zu verwenden.

 ❱ Der freie Anflug der Wasser- und Wat-
vögel sollte nicht durch Gehölzanpflan-
zungen behindert werden.

 ❱ In ruhig liegenden Bereichen sollten 
nicht zu begrünende Kies- und Sand-
flächen mit einer Neigung kleiner als 
1 : 10 in einer Größe von mindestens 
0,4 Hektar angelegt werden.

 ❱ Im Schwankungsbereich des Grund-
wassers – im Allgemeinen zwei Meter 
über und unter dem mittleren Wasser-
spiegel – sollten geeignete Maßnahmen 
zur Schaffung einer Verlandungszone 
(z. B. Röhrichtzonen, Seggen) getrof-
fen werden.

 ❱ Die Uferlinie ist möglichst lang zu ge-
stalten, indem sie geschwungen ausge-
führt und kleinräumig stark gegliedert 
wird.

 ❱ Wo dies möglich ist, sind sowohl Nor-
mal- als auch Flach- und Steilufer zu 
gestalten.

 ❱ Um die Ausbildung ausgedehnter Was-
serpflanzenbestände zu ermöglichen, 
sollten die Flachufer in wind- und wel-
lenschlaggeschützten Seebereichen 
entstehen.

 ❱ Die Bodenzone ist von der Wasserli-
nie bis zur Untergrenze mit einer ho-
hen Tiefenvariation auszugestalten, das 
heißt, der Baggersee sollte sowohl über 
flachere als auch über tiefere Litoralbe-
reiche verfügen.

 ❱ Dabei sollten in den ufernächsten Be-
reichen mit Wassertiefen unter zwei 
Metern die Schaffung von ausgedehn-
ten Flachwasserzonen mit möglichst 
flacher Uferneigung (etwa 1 : 10) ange-
strebt werden, um die Entwicklung ei-
ner Röhrichtzone zu ermöglichen.

 ❱ Zur Erhöhung der kleinräumigen Habi-
tatheterogenität kann in den über drei 
Meter tiefen Zonen nicht wirtschaft-
lich verwertbares inertes Material (z. B. 
Überkorn) so abgelagert werden, dass 
eine Vertikalstrukturierung des See-
grunds entsteht. Eine weitergehende 
Strukturierung muss nachträglich etwa 
durch das Einbringen von Totholz 
erfolgen.“ 

Bei der Nutzung der Bagger- und Ta-
gebauseen sind vor allem wichtig 
(DWA-M 615):

Abb. 6: Möglichkeiten der morphologischen Anpassung in Richtung Naturnähe. Links: Verlängerung der Uferlinie zur Erzeugung von Buchten. Rechts: 
Abschieben oder Verfüllen von Uferbereichen zur Erzeugung einer breiten, strukturierten, sanft abfallenden Flachwasserzone.

Uferlinie verlängern
Buchten erzeugen

Steile Ufer teilweise abschieben: Flachwasserzonen erzeugen

Ufernah: 
teilweise Verfüllen auch mit 
Flachwasserzonenausbildung

Breite, strukturierte, sanft 
abfallende Flachwasserzone

breite, strukturierte, sanft 
abfallende Flachwasserzone
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 ❱ Rundwege sollten umsichtig und maß-
voll angelegt werden. 

 ❱ Durch Hinweisschilder und Informati-
onen können die Besucherinnen und 
Besucher bereits ab den Einstiegspunk-
ten gezielt gelenkt werden, indem zum 
Beispiel auf Attraktionen hingewiesen 
wird.

 ❱ Die Wege sollten landschaftsbezogen 
gestaltet werden (versickerungsfähige 
Oberflächen).

 ❱ Ökologisch empfindliche Zonen sollten 
zum Schutz von Flora und Fauna um-
gangen werden. 

 ❱ Diese Zonen sollten durch entspre-
chende Lenkungsmaßnahmen (Barrie-
ren, Anpflanzungen, Gräben) gesichert 
werden. 

 ❱ Punktuelle Zugänge zu den Ufern – 
eventuell mit entsprechenden Ufersi-
cherungen – können gezielt angelegt 
werden. 

 ❱ Ebenso können gezielt Attraktionen 
wie Vogelbeobachtungsstände oder 
-türme oder Infrastruktureinrichtungen 
angelegt werden. 

 ❱ Ufernahe Wege und Zugänge sollten 
vom Ufer weg entwässern, um den 
Eintrag zum Beispiel von Hundekot zu 
vermeiden.

 ❱ Es sollte nur geordnetes Baden statt-
finden (z. B. durch Lenkung und 
Infrastruktur).

 ❱ Besonders wichtig: Wassersportnut-
zungen (Wind-, Kite-Surfen, Wasserski 
usw.) müssen geregelt werden. 

Besonders wertvoll und daher anzura-
ten ist es, stets ein allseits abgestimm-
tes Schutz- und Nutzungskonzept für 
den jeweiligen künstlichen See zu entwi-
ckeln – und das möglichst schon in der 
Entstehungsphase.
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ZUSAMMENFASSUNG

Bagger- und Tagebauseen weisen sehr 
häufig große hydromorphologische be-
ziehungsweise strukturelle Probleme auf. 
Grundsätzlich lassen sie sich mit den glei-
chen Verfahren der Seeuferstrukturklassi-
fikation bewerten wie auch natürliche oder 
erheblich veränderte Seen. Auf die bun-
desweit einheitliche Verfahrensanleitung 
für eine uferstrukturelle Gesamtseeklassi-
fizierung wird daher im Beitrag kurz einge-
gangen (Übersichtsverfahren der Bund/
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser).
Trotz künstlicher Genese können solche 
Seen relativ naturnah ausgebildet werden, 
was letztlich auch die Nutzungsmöglich-
keiten erweitert. Hierzu bedarf es bereits 
während der Genehmigungsverfahren 
adäquater Festlegungen im Hinblick auf 
sachgerechte Rekultivierungsmaßnah-
men. Bei den bereits bestehenden Seen 
sollten nachträgliche Maßnahmen geprüft 
werden. Hierbei ist eine breite Interessen-
abstimmung anzuraten.
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